
1560 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXIII. GP 

22. 4. 1975 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom ............ 1975, 
mit dem das Bundesgesetz über das Ausmaß 
der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer geän­

dert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das ß.undesgesetz über das Ausmaß der Lehr­
verpflichtung der Bundestehrer, BGBI. Nr. 244/ 
1965, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 297/1968 und BGBI. Nr. 228/1972, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 2 erhält folgende FassUlng: 

,,(1) Das Ausmaß der Lehrvapflichtung der 
Lehrer beträgt ab 1. Jänner 1975 20'5 Wochen­
stunden und ab 1. September 1976 20 Wochen­
stunden. Die Unterrichtsstunden in den einzel­
nen Unterrichtsgegenständen sind auf die Lehr­
verpflichtung mit folgenden Werteinheiten je 
Wochenstunde anzurechnen: 

a) für Unterrichtsgegenstände der Lehr­
verpflichnungsgrruppe I (Anlage 1) .. 1,167 

b) für Unterrichtsgegenstände der Lehr­
verpflichtungsgruppe II (Anlage 2) .. 1,105 

c) fü,r Unterrichtsgegenstände der Lehr­
verpflimtungsgruppe III (AnJage 3) .. 1,050 

d) für Unterrichtsgegenständ·e der Lehr­
verpflich1Jungsgruppe IV (An.Jage 4) .. 0,913 

e) für UnlJerrimtsgegenstände der Lehr­
verpflichtungsgruppe V (Anlage 5) .. 0,875 

f) für Unterrichtsgegenstände der Lehr­
verpflichtungsgruppe VI (Anlage 6) .. '0,75 

(2) Die Unterrichtsstunden der Lehrer der 
Verwendungsgruppe L PA sind auf die Lehr­
verpflichtung mit 1,235 Werteinheiten je Wochen­
stunde anzurechnen. 

(3) Den Lehrern an Pädagogischen Akademien 
für die im § 120 lit. a und b des Schulorgani­
sationsgesetzes, BGBL Nr. 242/1962, angeführten 
Unterrichtsgegenstände gebührt, soweit nicht 

Abs. 4 in Betracht kommt, für Lehrbesuche, 
Lehrübungen und Lehrbesprechungen eine pau~ 
schalmäßige Einrechnung in die Lehrverpflichtung 
im Ausmaß von 3,705 Werteinheiten. 

(4) Die Unterrichtsstunden der Lehrer an 
übungsschulen entsprechen der Lehrverpflich­
tungsgruppe IH. Die Teillnahme dieser Lehrer 
's()wie der Lehrer für Volksschul(Hauptschul)di­
daktik und für Schul- und Erziehungspraxis der 
Pädagogischen Akademien an Lehrbesuchen, Lehr­
übungen und tehrhesprechungen ist dem Unter­
richt an diesen übungsschulen gleichzuhalten. 

(5) Für das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
Lehrer an der Bundes-Berufsschule für Uhrmacher 
in Kar1stein in Niederösnerreich und an den 
Berufsschulen des Bundes im Bereich der Justiz­
anstalten gelten die Bestimmungen des Landes­
lehrer-Dienstgesetzes, BGBI. Nr. 245/1962, über 
das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Berufs­
schuLlehrer. 

(6) Die Unterrichtsstunden der Lehrer am Bun­
des-Blindenerz1ehungsinstitut in Wien und am 
Bundes-TauhstummeniilStitut in Wien 'sind mit 
einer Werteinheit von eins anzurechnen; für 
Lehrer, die praktischen Unterricht im Korbflech­
ten und Bürstenmachen erteilen, gelten jedoch 
die Werteinheiten der Lehrverpflimtungs­
gruppe VI. 

(7) Die ,Beschäftigun,gsstunden' der Kinder­
gärtner~nnen an übungskindergärten sind je Be~ 
schäftigungsstunde mit 0,875 Werteinheiten auf 
,die Lehrverpflichtunganzurechnen. 

(8) Die Lehrer sind nach Möglichkeit im vollen 
Ausmaß ihrer Lehrverpflichtung zur Unterrich1Js­
erteil ung heranzuziehen." 

2. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Das Ausmaß der Lehrverpfl.ichtung der 
Leiter' der unter § 1 Abs. 1 fallenden Schulen 
vermindert sich je nach ,der Zuweisung dieser 
Schulen zu .den Dienstzu1agengruppen im Sinne 
des § 57 des GehaJltsgesetzes 1956, BGBL Nr. 54. 

1560 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



2 1560 der Bevlagen 

Das A,usmaßder Verminderung der Lehrver­
pflichtung des Leiters hetdigt bei Zuweisung der 
Schule zur ' 

a) Dienstzulagengmppe V 8 Wochenstunden, 

b) Dienstzulageng;ruppe IV 12 Wochenstunden, 

c) Dienstzulagengruppe In 14 Wochenstunden, 

d) Dienstz'Ulagengruppe II 16 Wochenstunden, 

e) Dienstzulagengruppe I 18 Wochenstunden 
der Lehrverpflichtungsgruppe IIL" 

3. Die Abs. 4 bis 7 des § 3 erhalten folgende 
Fassung: 

.,,(4) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
Dlrektor-Ste~Vlertreter und der Erziehungsleiter 
an Bundeserzlehungsanstalten vermindert sich um 
14 Wochenstunden der Lehrverpflichtungs­
gruppe IIL 

(5) Das Ausmaß der LehrverpfIichtung der 
Fachv?rstä,nde an höheren technischen und ge­
werbLIchen Lehranstalten, an gewerblichen tech­
nischen und k.unstgewerblichen Fachschul:n mit 
Ausnahme der Pachschulen für BekJ.eidungsge­
werbe sowie an der Höheren technischen Bundes­
.Iehransta.It und Bundeshandelsschule Wien V ver­
mindert sich um je eine Wochenstunde der Lehr­
verpfIichtungsgruppe I für jede ihnen unterste­
hende Klasse, höchstens jedoch um 14 Women­
stunden der Lehrverpflichtungsgruppe I. 

(6) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
Fachvorstände, die nkht unter Abs. 5 f.allen . .. ) 

v·ermLndert sich um zwei Wochenstunden der 
Lehrverpflichtungsg,ruppe V und zusätzlich um 
je eine Wochenstunde der Lehrverpflichtungs­
gruppe V für jede ihnen unterstehende Klasse, 
höchstens jedoch um 18 Wochenstunden der 
Lehrverpflichtungsgruppe V. 

(7) Famvorst~nde von Pädagogischen Akade­
mieneingegliederten Obungsschulen sind von 
,der ~riterrichtserteillung befreit; sie sind jedoch 
verpflIchtet, ahwesende übungsschullehrer bis 
zum Ausmaß VlQn fünf Wochenstunden ohne 
Anspruch auf eine Mehrdiensoleistungs.vergütung 
zu vertreten." 

4. Der Abs. 1 des § 8 entfällt; die bisherigen 
Abs. 2 bis 4 dieses' Parag,raphim erhalten die 
Bezeichnung ,,(1)" bis ,,(3)": 

5. § 9 Abs. 2 lit. c erhlilt folgende Fassung: 

"c)als eine Woch·enstunde der Lehrverpflich­
tungsgruppe VI für Lehrer, die Unterrichts­
gegenstände der Lehrverpflichtungsgruppe VI 
mit mehr als der Hälfte der Lehrverpflich­
tung dieser Lehrverpflichtungsgruppe unter­
r!chten, die Verwaltung, Vorbereitung (Zu­
nchtung) und Ausgabe des Arbeitsmaterials 
soweit dies für den betreffenden Unter~ 
richtsgegenstand vorgesehen und diese Auf­
gabe nicht von einem anderen Bediensteten 
zu besorgen ist; unterr.icht~t der Lehrer 

solche Unterrichtsgegenstände mit der 
Hälfte der Lehrverpflichtung dieser Lehr­
verpflichtungsgruppe oder weniger Wochen­
stunden, so beträgt die Einrechnung eine' 
halbe Wochenstunde;" 

6. § 10 Ahs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Beschäftigung als Erzieher an Bun­
deserziehungsanstalten und an Bundeskonvikten 
mit einer DiensteinteiIung, nach der der Lehrer 
nach jeweils zwei Tagen Dienst einen Tag dienst­
frei ist, sowie die Tätigkeit als Leiter eines 
Bundeskonviktes ist mit 14 Werteinheiten in die 
LehrverpfIichtung einzurechnen; wird jedoch der 
Lehrer mit einer Diensteinteilung als Erzieher 
verwendet, nach der er nach jeweils einem Tag 
Dienst zwei Tage dienstfrei ist, so ist diese Be­
sch~ft1gung mit 7 Werteinheiten in die Lehr­
verpflichtung einzurechnen." 

7. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Die Einrechnung der Beschäftigung als 
Erzieher oder die Aufsichtsführung in einer nicht 
lmter Abs. 1 und 2 f,aIlenden Weise 1st vom 
zuständigen Bundesminister im Einvernehmen 
mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister 
für Finanzen unter Bedachtnahme auf die Inan~ 
spruchnahme des Lehrers im Vergleich zu den 
unter Abs. 1 und 2 geregelten Tätigkeiten al1ge­
mein durch Verordnung odler im Einzelfall fest­
zusetzen. " 

Artikel 11 

Soweit Unterrichtsgegenstände im Rahmen von 
Schulversuchen nur an einz·elnen Schulen geführt 
werden und nicht in den Bestimmungen des § 2 
des Bundesgesetzes über das Ausmaß der Lehr­
verpflichtung der Bundeslehrer erfaßt sind, ist die 
Einreihung dieser Unterrichtsgegenstände in eine 
der LehrverpfIichtlUng.sgruppen I bi.s VI im Ein­
zelfall durch den zuständigen Bundesminister im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem 
Bundesminister für Finanzen nach Maßgabe der 
Belastung des Lehrers im Vergleich zu den in 
§ 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Ausmaß 
der Lehl"v,erpflichtung der Buntdeslehrer gere­
gelten Unterrichtsgegenstände festzusetzen. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgc&etz tritt mit 1. Jänner 1975 
in Kraft. 

(2) Verordnungen, durch die V:erordnungen 
auf Grund .des Bundes1gesetzes' über das Ausmaß 
der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer geändert 
werden, können rückwirkend mit 1. Jänner 1975 
in. Kraft gesetzt werden. . 

(3) Mit .,der Vollziehung .dieses Bundesgesetzes 
ist,. soweit darin nichts anderes bestimmt ist, je­
der Bundesminister insoweit b:etrau~, als' er 
oherste Diensthehörde ist. 
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Erläuterungen 

Im Zusammenhang mit der am 1. Jänner 1975 
in Kraft getretenen dritten Etappe der Atibeits­
zeitverkürzung ist auch das Ausmaß der Lehr­
verpflichtung der Bundeslehrer im Vergleich zur 
Diel1!Stzeit ,der Beamten der Allgemeinen Verwal­
tung entsprechen'd herabzusetzen. 

Die Hera:bs,etzung enolgt in zwei Etappen, 
und zwar tritt mit 1. Jänner 1975 eine Verkür­
zung der Lehrverpflichtungum eine haLbe Stunde, 
mit 1. September 1976 eine weitere Verkürzung 
Um 'eine halbe Stunde pro Woche ein. 

Bei dieser Verkürzung wir,d in al'len Lehrver­
pflichtungs,gruppen rechnerisch von ,der mittleren 
Lehrverpflichtung von 21 Wochenstunden ausge­
gangen. Die Verkürzung der Lehrverpflichtung 
erfolgt ,daher in der Weise, daß die Unterrichts­
stunden in ,den einzelnen Unterrichts,gegenstän­
den auf die Lehrverpflichtung mit den bisherigen 
Werteinheiten je Wochen~tunde angerechnet 
werden. Durch die Herabsetzung der W ochen­
lehrverpflichtung von 2f auf 20·5 bzw. 20 Stun­
den gelangen daher die Lehrer aHer Unterrichts­
gegenstände in ,gleichem Ausmaß in den Genuß 
der Verkürzung der Arbeitszeit. 

Der durch ,die Herabsetzung der Lehrver­
pflichtung der Bundeslehrer im J.ahre 1975 ent­
stehende Mehraufwand wind etwa 80 Millionen 
Schilling betragen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwunes 
wird bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1: 

Ausgehend von 'der mittleren Lehrverpflichtung 
von 21 Wochenstunden macht es die Berechnung 
notwendig, die Werteinheiten je Wochenstunde in 
Tausendstel anzugeben, wobei die Umrechnung 
jedoch an Hand der bisher vorhandenen Tabelle 
erfolgen kann. 

Im übrigen erfoLgte lediglich eine Anpas\Su11ß 
an den geltenden Ges,etzestext. 

Zu Art. I Z. 2: 

Analog der Herabsetzung ,der Lehrverpflich­
tung der Lehrer war auch, hinsichtlich der Ver­
minderung der Lehrverpflichtung von Leitern 
vorzugehen. Im übrigen wird auf die allgemeinen 
Ausführungen hingewies.en. 

Zu. Art. I Z. 3: 

. 'Auch hier wird im einzelnen auf die Herab­
s.etzung der Lehrverpflichtung Bedacht genom-

men. Die Supplierungsverpflichtung der Fachvor­
stände an den Pädagogischen Akademien wird 
von bisher zehn auf fünf Wochenstunden herab­
gesetzt, in der sie abwesende Lehrer ohne An­
spruch auf Mehrdienstleisltungsvergütung zu ver­
treten haben. Der Grund für die Herabsetzung 
liegt darin, 'daß infolge des intensiven Lehrbe­
triebes an den Pädagogischen' Akademien auch 
schon bisher keine faktische Möglichkeit bestand, 
daß ein Fachvorstand die volle Supplienmgsver­
pflichtung hätte auss'chöpfen müssen. Die vorge­
sehene Regelung entspricht ,den tatsächlichen Ge­
gebenheiten und stellt sicher, daß der Fachvor­
standden Kontakt mit den Schülern nicht ver­
liert. 

Zu Art. I Z. 4: 

Hier erfo'lgt lediglich eine Änderung In der 
Bezeichnung der einzelnen Absätze. 

Zu Art. I Z. 5 bis 7: 

Auch hier erfolgt die Berücksichtigung der 
Hera'bsetzung der Lehrverpflichtung. 

Zu Art. 11: 

Im Rahmen des Art~kels II der 4. Schulorgani­
sationsgesetz~Novelle, BGBI. Nr. 234/1971, 
durchgeführte bzw. ,durchzuführende Schulver­
suche sowie der Schulversuch "Ganztagsschule" 
gemäß § 7 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. 
Nr. 242/1962, sehen in Einzelfällen Unterrichts­
gegenstände vor, die nicht in .den Bestimmungen 
des § 2 des Bundesgesetzes über daS! Ausmaß der 
Lehrverpflichtung der Bundeslehrer enaßt sind. 
Hier soll nunmehr die Möglichkeit geschaffen 
werden, die Einreihung dieser Unterrichtsgegen­
stände unter Bedachtnahme auf die Belastung 
des Lehren, der si,e unterrichtet, im Vergleich zu 
den im § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das 
Ausmaß der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer 
geregelten Unterrichtsgegenständen festzusetzen. 

Zu Art. III: 

Dieser Artikel regelt daS< Inkrafttreten der ein­
zelnen Bestimmungen und enthält die Vollzugs­
klausel. Weiters enthält er eine Verordnungser­
mächtiguIllg, wonach Verordnu11!g,en, durch die 
Veror,dnungen über das Ausmaß der Lehrver­
pflichtung der Bundeslehrer geändert werden, 
rückwirkend mit 1. Jänner 1975 in Kraft gesetzt 
werden können. 
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